
Ab dem 01.06.2023 werden auf Grundlage der veröffentlichten Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit, Soziales 

und Familie der Slowakischen Republik Nr. 171/2023 die Beträge für Essensgeld wie folgt geändert:

Beträge für Essensgeld bei inländischen Dienstreisen:

Einfluss auf die Höhe des Essenszuschusses für Mitarbeiter ab 01.06.2023
Die Änderung der Beträge für Essensgeld wirkt sich auf die Höhe der Beiträge aus, die der Arbeitgeber nach 

dem Arbeitsgesetzbuch (AG) oder nach speziellen Vorschriften für die Verpflegung der Arbeitnehmer zu 

leisten hat, und zwar folgendermaßen:

Ab 01.01.2023 bis 31.05.2023

6,80 € 7,30 €

10,10 € 10,90 €

15,30 € 16,40 €

Zeitraum 5 bis 12 Stunden

Zeitraum über 12 Stunden bis 18 Stunden

Zeitraum über 18 Stunden

Ab 01.06.2023



Weiter zur nächsten Seite >



Im eigenen oder in 

einem beauftragten 

Verpflegungs - 

Betrieb

(§ 152/3 AG)

Vorgeschriebener 

Mindestwert 

vom Essensgeld

Vorgeschriebener 

Mindestwert des 

Essenszuschusses 

Maximalwert 

des 

Essenszuschusses*

55 % 

vom 

Essenpreis

4,02 €

(55 % von

7,30 €)

3,02 €

(55 % von 75 % 

von 7,30 €)

4,02 €

(55 % von

7,30 €)

3,02 €

(55 % von 

75 % von 7,30 €)

4,02 €

(55 % von 7,30 €)

der Betrag von FZ sollte 

gleich sein wie der 

Betrag für 

EB der anderen 

Mitarbeiter 

der Betrag von FZ sollte 

gleich sein wie der 

Betrag für 

EB der anderen 

Mitarbeiter 

min. 3,02 €

max.* 4,02 €

5,48 €
(75 % von 7,30 €)

Essensbons 

(EB) 

(§ 152/3 

und 4 AG)

Finanzielle Zuwendung (FZ) 

(§ 152/8 AG)

Teil der Arbeitnehmer 

bekommt EB / 

ein Teil bekommt FZ  

Alle Arbeitnehmer 

bekommen 

FZ 

*Ein über diesen Betrag hinausgehender Beitrag kann dem Arbeitnehmer aus dem Sozialfonds gezahlt werden 

(Steuerbefreiung gemäß § 5 Absatz 7 Buchstabe b) des Einkommensteuergesetzes). Andernfalls wird der über 

diesen Betrag hinausgehende Beitrag als steuerlich nicht abzugsfähige Ausgabe für den Arbeitgeber und als 

steuerpflichtiges Einkommen für den Arbeitnehmer betrachtet.

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese neuen Beträge bereits bei der Gewährung von Essenszuschüssen 

für den Monat Juni berücksichtigt werden sollten, da den Arbeitnehmern ein Essenszuschuss "im Voraus" 

gewährt werden soll, d.h. der Essenszuschuss ab dem 01.06.2023 sollte im Voraus mit dem höheren Wert 

geleistet werden.

Bei der Bestellung von elektronischen Essensbons (d.h. Aufladen der Essensguthaben-Karten) für den 

Monat Juni ist zu beachten, dass der Mindestwert eines Essensgutscheins 5,48 € betragen muss.

Falls Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne für eine individuelle Beratung zur Verfügung. 

3
0
.5
.2
0
2
3



Ihr Auditorea Team


